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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2018 Ausgegeben am 28. August 2018 Teil II 

214. Verordnung: Umsatzsteuer-Bildungsleistungsverordnung, UStBLV 

214. Verordnung des Bundesministers für Finanzen über das Vorliegen einer 
vergleichbaren Zielsetzung bei Bildungsleistungen (Umsatzsteuer-
Bildungsleistungsverordnung, UStBLV) 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 Z 11 lit. a des Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663/1994, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 62/2018, wird verordnet: 

§ 1. Eine vergleichbare Zielsetzung liegt vor, bei: 
 1. Privatschulen im Sinne des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962, oder des land- und 

forstwirtschaftlichen Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 318/1975; 
 2. Privatuniversitäten im Sinne des Privatuniversitätengesetzes (PUG), BGBl. I Nr. 74/2011, sowie 

Privatuniversitäten, die unter den Voraussetzungen des § 2 Universitäts-Akkreditierungsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 168/1999, akkreditiert wurden; 

 3. Fachhochschulen und Einrichtungen zur Durchführung von Fachhochschul-Studiengängen im 
Sinne des Fachhochschul-Studiengesetzes (FHStG), BGBl. Nr. 340/1993; 

 4. privaten Pädagogischen Hochschulen im Sinne des § 4 Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I 
Nr. 30/2006 sowie öffentlichen Pädagogischen Hochschulen im Rahmen der eigenen 
Rechtspersönlichkeit gemäß § 3 Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006; 

 5. anderen berufsbezogenen Ausbildungseinrichtungen privaten Rechts, die aufgrund einer 
speziellen gesetzlichen Ermächtigung als solche anerkannt sind; 

 6. post-sekundären Bildungseinrichtungen, die im Rahmen einer Kooperation mit einer Universität 
oder Fachhochschule berufsbezogene post-graduale Aus- und Weiterbildungen durchführen; 

 7. einer aufrechten Zertifizierung als Erwachsenenbildungseinrichtung im Sinne der Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Anerkennung des 
Qualitätsrahmens für die Erwachsenenbildung Ö-Cert, BGBl. II Nr. 269/2012; 

 8. Einrichtungen im Sinne des Bundesgesetzes über die Förderung der Erwachsenenbildung und des 
Volksbüchereiwesens, BGBl. Nr. 171/1973 in Verbindung mit der Kundmachung der 
Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur gemäß § 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes 
über die Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus Bundesmitteln, 
BGBl. II Nr. 228/2001; 

 9. jeder anderen vergleichbaren behördlichen Zertifizierung. 
§ 2. Eine vergleichbare Zielsetzung liegt nicht vor, wenn der Unternehmer nachweist, dass die 

Anwendung des § 1 Z 5 bis 9 zu Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Voraussetzung dafür ist 
jedenfalls, dass die Bildungsleistungen überwiegend an Unternehmer erbracht werden. 

§ 3. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft und ist erstmals auf Umsätze und sonstige 
Sachverhalte anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2018 ausgeführt werden bzw. sich ereignen. 

Löger 
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